


rische und rumänische Volk ursprünglich von-
einander nur unterschieden – vornehmlich sozi-
al, konfessionell und sprachlich. 13 Deshalb
reicht es nicht, herauszufinden, ab wann diese
Verschiedenartigkeiten in den gesellschaftlichen
Strukturen auftraten, wenn nicht geklärt wird,
warum und wie sie sich anglichen beziehungs-
weise zu Gegensätzen verschärften. Die Frage,
ob die beiden Nachbarvölker miteinander oder
eher nur neben- oder sogar gegeneinander ge-
lebt hätten, rückt den Charakter der ungarisch-
rumänischen Begegnungen in den Vordergrund,
und zwar von Epoche zu Epoche, nicht bloß
um deren angenommenen oder gemutmaßten
ersten Zeitpunkt.

In einer erweiterten Binnenperspektive auf
das alte Stephansreich ergibt sich der erstaunli-
che Befund, dass der größere und ältere Teil des
ungarischen buch- und bibliotheksgeschichtli-
chen Erbes seit dem 15. Jahrhundert nicht aus
dem Gebiet des heutigen Ungarn, sondern aus
Oberungarn, also der heutigen Slowakei, sowie
aus Siebenbürgen überliefert ist. Er enthält eine
erhebliche Anzahl von Drucken in slawischer
und rumänischer Sprache. 14

Grenzüberschreitende Integration

In der staatsrechtlichen Verbindung mit
Kroatien war Ungarn das Zielland grenzüber-
schreitender Integration. In einer über 400
Jahre kürzeren Zeitspanne war es hingegen
selbst herausgefordert, sich in ein größeres
Nachbarreich, in das der Habsburger, einzu-
gliedern. Aus dem Verhältnis zu dieser Dy-
nastie entstand im 16. Jahrhundert eine
Staatsgemeinschaft, die bis zu ihrem Unter-
gang am Ende des Ersten Weltkrieges in terri-
torialer Ausbreitung und innerer Struktur
mehrfachen Wandlungen unterworfen war.

Während der ersten Phase dieser Großepo-
che – der Türkenzeit – gehörte Ungarn nur
teilweise zur Habsburgermonarchie. Im 16.

Jahrhundert wurde es als Ergebnis des türki-
schen Vordringens dreigeteilt: Mittelungarn
kam unter osmanische Verwaltung, die ungari-
sche Staatlichkeit zog sich in das nordwestli-
che, habsburgisch geführte königliche Ungarn
zurück, und die Woiwodschaft im Osten des
Reiches wurde im osmanischen Einflussbe-
reich zum Fürstentum Siebenbürgen, das unter
Führung ungarischer Fürsten innen- und au-
ßenpolitische Autonomie genoss.

Ursprung und Funktion der siebenbürgi-
schen Eigenstaatlichkeit werden von ungari-
schen und rumänischen Historikern meist ge-
gensätzlich erörtert. Einvernehmen besteht
darüber, dass die Sonderentwicklung des östli-
chen Reichsteils ausgereift ist, als Mitte des 16.
Jahrhunderts die bis dahin selbstverwaltete
Region ein eigenes Regierungssystem mit stän-
discher Verfassung erhielt. Die ungarische For-
schung knüpft diese Umgestaltung an die
unter den Árpáden angelaufene Regionalisie-
rung des Staates und führt sie auf den habsbur-
gisch-osmanischen Machtkampf zurück. Zu-
sätzlich betont sie, dass die zeitgenössischen
Führungsschichten den siebenbürgischen
Kleinstaat im Zeichen der ungarischen Ein-
heitsidee als ein notgedrungenes, aber vorüber-
gehendes Phänomen, nämlich als Mittel zur
staatlichen Wiedervereinigung betrachteten.

Auch die rumänische Forschung leitet die
geopolitischen Gründe für die Herausbildung
und die Pufferstellung des autonomen Sieben-
bürgen aus der Rivalität zwischen den beiden
Vormächten ab. In den historischen Zielset-
zungen der siebenbürgischen Sonderentwick-
lung meint sie aber einer Ideologie der Selb-
ständigkeit nachspüren zu müssen, die sich aus
der Tradition von lokalen rumänischen Ver-
waltungseinheiten gespeist und im Bewusst-
sein der geistigen Zusammengehörigkeit aller
Rumänen diesseits und jenseits der Karpaten
der ungarischen Staatsidee geradezu entgegen-
gewirkt habe. Die Frühe Neuzeit ist ein weite-
rer Abschnitt der Geschichte Siebenbürgens,
dessen wissenschaftliche Auslegung nachvoll-
ziehen lässt, warum diese Region für das unga-
rische und das rumänische Staats- und Natio-
nalbewusstsein einen hohen und zugleich von-
einander abgrenzenden Stellenwert besitzt. 15

13 Vgl. László Makkai, Magyar-román közös múlt
[Ungarisch-rumänische gemeinsame Vergangenheit],
Budapest 19892, S. 11–28.
14 Mit Quellen- und Literaturhinweisen Zsolt K.
Lengyel, A hungarológia mint interdiszciplináris és
regionális tudomány. Korszeru�sítésének kutatás- és
oktatásügyi szempontjai a német nyelvu� Kelet-, Kelet-
Közép- és Délkelet-Európa-tanulmányok keretében
[Die Hungarologie als interdisziplinäre Regionalwis-
senschaft], in: Századok, 139 (2005), S. 1011–1024, hier
S. 1018.

15 Zur Geschichte Siebenbürgens vgl. Harald Roth,
Siebenbürgen, in: ders. (Hrsg.), Studienhandbuch Öst-
liches Europa. I: Geschichte Ostmittel- und Süd-
osteuropas, Köln–Weimar–Wien 20092, S. 373–381.
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Nach der Zurückdrängung der Osmanen
aus Ostmitteleuropa, in der Habsburgerzeit,
gelangte Ungarn als Teil der Donaumonar-
chie in ein Beziehungssystem, das sich im
Westen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
auf das Alte Reich ausdehnte. Durch die je-
weilige staatsrechtliche und personalunion-
istische Verknüpfung mit dem Haus Habs-
burg und dessen Kron- und Erbländern wirk-
ten die beiden Doppelstaaten neben-, mit-
oder gegeneinander. Aus neuen Untersuchun-
gen der Peregrinationen, der studentischen
Bildungsreisen von Ungarnländern an deut-
sche Hochschulstandorte, sowie der kulturel-
len Querverbindungen zwischen deutschen
Ländern und Ungarn wird der ungemeine
Reichtum dieses Themas erhellt. 16

Die bedeutendste und in der Fachwelt be-
kannteste ungarische Antwort auf die Anfor-
derung der Integration innerhalb der Donau-
monarchie war die Hungarus-Konzeption.
Demnach gehörten alle Bevölkerungsgruppen
Ungarns mit ihren ethnisch-kulturellen Son-
dermerkmalen der Natio hungarica an. Die-
sen ständischen Patriotismus überlagerte die
Vorstellung eines unteilbaren Habsburgerrei-
ches, in dem Ungarn Selbständigkeit genießt.
Dynastie und ungarische Stände hatten sich
auf diese beiden Prinzipien in einem der
wichtigsten österreichischen Staatsgesetze,
der „Pragmatischen Sanktion“ von 1722/
1723, geeinigt und sie bis zum Anbruch des
bürgerlichen Zeitalters mehr oder minder ein-
vernehmlich aufrechterhalten.

Die Suche nach der Einheit in der Vielfalt
erlebte ihre letzte Phase im österreichisch-un-
garischen Dualismus von 1867 bis 1918. Un-
garn bildete nun mit Siebenbürgen und Kroa-
tien einen der beiden Teilstaaten der Habsbur-
germonarchie. Dabei vertrat es auf der oberen
Integrationsebene eine übernationale Groß-
staatlichkeit, während es auf der unteren die
Hungarus-Konzeption zu verbürgerlichen
suchte, um die Theorie des einheitlichen Na-
tionalstaates praktisch umzusetzen. Diese
Doppelstrategie schlug sich auch in der Politik

gegenüber den Nationalitäten nieder, die wis-
senschaftlich kontrovers diskutiert wird.
Deutsche Historiker beurteilen sie heute auch
gemäß der Auffassung der ungarischen For-
schung, wenn sie im Spiegel der Schul- und
Sprachpolitik sowie der Mehrsprachigkeit den
Vergleich zwischen einer erheblich durch den
wirtschaftlichen Fortschritt geförderten frei-
willigen und einer staatlich gesteuerten Ma-
gyarisierung ziehen. 17 Demnach seien die As-
similierungen in hohem Maß natürliche Be-
gleiterscheinungen der Verbürgerlichung und
Modernisierung gewesen. Gleichwohl hätten
sich die Nationalitätenprobleme – und mit
ihnen die gesellschaftlichen Konflikte – des
dualistischen Ungarn stetig verschärft, weil
die politische Nationskonzeption, das Hun-
garus-Programm, die im „ethnisierten Na-
tionsbegriff“ wurzelnde Gegenkonzeption
nicht in die Schranken zu weisen vermochte. 18

Auffälligerweise erscheint die Ethnisie-
rung, der Nationalismus der Epoche, in den
differenzierenden oder verallgemeinernden
Zugriffen als Eigenschaft vor allem – oder
sogar nur – der staatstragenden ungarischen
Seite. Dabei war es in der Doppelmonarchie
weit verbreiteter Brauch, politisch-rechtliche
Programme auf ethnisch-kultureller Grund-
lage zu betreiben. 19 Dem Liberalismus indi-
vidualrechtlichen Zuschnitts kehrten auch die
nichtungarischen Politiker den Rücken, als
sie territorial zu begründende Gruppenbefug-
nisse anzustreben begannen. Deswegen muss
die zunehmende Anziehungskraft des Natio-
nalen als zeitgenössischer Maßstab bei allen
Akteuren der damaligen Beziehungsgeschich-

16 Vgl. Márta Fata u. a. (Hrsg.), Peregrinatio Hun-
garica. Studenten aus Ungarn an deutschen und öster-
reichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahr-
hundert, Stuttgart 2006; Zsolt K. Lengyel, Geschichte,
Themenschwerpunkte und Arbeitsziele der Hun-
garica-Forschung. Aspekte aus dem deutschsprachigen
Raum, in: Ungarn-Jahrbuch, 28 (2005–2007), S. 143–
172.

17 Vgl. Jörg K. Hoensch, Ungarische Nation und na-
tionale Minderheiten im Stephansreich, 1780–1918, in:
Hans Lemberg u. a. (Hrsg.), Studia Slovaca. Studien
zur Geschichte der Slowaken und der Slowakei. Fest-
gabe zu seinem 65. Geburtstag, München 2000, S. 27–
49; László Szarka, Modernizáció és magyarosítás
[Modernisierung und Magyarisierung], in: Korunk [3.
Folge], 18 (2007) 12, S. 25–35; Joachim von Puttkamer,
Schulalltag und nationale Integration in Ungarn,
München 2003.
18 Joachim von Puttkamer, Kein europäischer Son-
derfall. Ungarns Nationalitätenproblem im 19. Jahr-
hundert und die jüngere Nationalismusforschung, in:
Márta Fata (Hrsg.), Das Ungarnbild der deutschen
Historiographie, Stuttgart 2004, S. 84–98, hier S. 93.
Vgl. ebenso J. K. Hoensch (Anm. 17), S. 49.
19 Vgl. Günter Schödl, Nationsbildung als konserva-
tiver Entwurf. Mobilisierung und Instrumentalisierung
des Nationalen in der Habsburgermonarchie, in: Zeit-
schrift für Siebenbürgische Landeskunde, 30 (2007),
S. 7–16.
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ten angelegt werden. Die Führungsgruppen
der ungarischen Staatsnation und der Natio-
nalitäten unterschieden sich nicht in der Ein-
stellung gegenüber dem ideologischen Leitge-
danken ihrer Zeit, sondern darin, dass sie eine
Zeitlang nicht über gleichermaßen wirksame
Mittel verfügten, um ihre vornehmlich natio-
nalen Ziele zu verwirklichen.

Der Umschwung in den Machtverhältnissen
zugunsten der Nationalitätenbewegungen trat
schließlich in der letzten Phase des Ersten
Weltkriegs unter diplomatischem und militäri-
schem Druck ein. Er beendete die großstaatli-
che Integration Ungarns, das aufgrund des
1920 im Pariser Vorort Trianon unterzeichne-
ten Friedensvertrags 71 Prozent seines Gebiets
und 62 Prozent seiner Bevölkerung mehrheit-
lich an die Nachfolgestaaten Tschechoslowa-
kei, Rumänien und Jugoslawien verlor. 20

Innere Vereinheitlichung,
äußere Bevölkerungsaufteilung

Der letzte Abschnitt der ungarischen Bezie-
hungsgeschichten reicht bis in die Gegenwart.
Er sei hier unter dem problematischen Aspekt
des doppelten Blickwinkels skizziert. 21

Ungarn hat mit der 1947 völkerrechtlich
wieder besiegelten Aufteilung seines histori-
schen Staatsgebiets 22 seinen Vielvölkercha-
rakter eingebüßt. Abgesehen von den Phasen
der Gebietsrückgliederungen im Vorfeld und
während des Zweiten Weltkriegs ist seine Ge-
sellschaft nach Muttersprache und Nationali-
tät so einheitlich wie nie zuvor. Mit dieser in-
neren Vereinheitlichung ging eine äußere
Aufteilung seiner Bevölkerung einher, in
deren Folge in den Nachbarstaaten ungari-
sche nationale Minderheiten entstanden
sind. 23 Ohne Würdigung dieses widersprüch-
lichen demographischen Strukturwandels ist

nicht erklärbar, warum Ungarn seit der ersten
Hälfte des „kurzen“ 20. Jahrhunderts inner-
halb seiner Grenzen die Konzeption des zen-
tralistischen Einheitsstaates anwendet, sie
aber in seinen Außenbeziehungen, vor allem
in der unmittelbaren Nachbarschaft, kriti-
siert.

Die deutsche Zeitgeschichtsforschung
führt diese zweipolige Sichtweise bisweilen
auf einen Ethnozentrismus der ungarischen
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen
Eliten zurück, der sich seit 1918 kontinuier-
lich im „Vorrang der nationalen, über die
Staatsgrenzen hinausweisenden Bedürfnisse
vor den staatlichen und damit innerungari-
schen“ Anliegen äußere. 24 Dieser Erklä-
rungsansatz verweist auf die nationalitäten-
politischen Fehlleistungen der ungarischen
Regierungen vor, aber auch nach dem Zwei-
ten Weltkrieg; einen Schwerpunkt legt er auf
die Lage der deutschen Minderheit mit dem
Einschnitt der Vertreibung 1946 bis 1948. 25

Ein weiteres Argument bezieht er aus dem
Problemkreis des Antisemitismus der zwi-
schenkriegszeitlichen ungarischen Politik und
Gesellschaft, in dem er auch die Gefahren
einer Wiederbelebung im Postkommunismus
abwägt. 26 Eine eher der deutschen als der un-
garischen Forschung wichtige Frage ist es, ob
Ungarn entschlossen genug war und ist, sich
von der recht einheitlichen Nationalitäten-
struktur seiner Bevölkerung nicht beirren zu
lassen, um der Verantwortung als Heimat-
staat von Bürgern nichtungarischer Herkunft
gerecht zu werden – sei deren Anteil im Ver-
gleich zur zahlenmäßigen Stärke der Magya-
ren in den Nachbarstaaten noch so gering. In
die gleiche Kerbe schlägt die Empfehlung, die

20 Ignác Romsics, Der Friedensvertrag von Trianon,
Herne 2005, S. 209.
21 Vgl. Ignác Romsics, Hungary in the Twentieth
Century, Budapest 1999.
22 Vgl. Ignác Romsics, Az 1947-es párizsi bé-
keszerz�odés [Der Pariser Friedensvertrag von 1947],
Budapest 2006.
23 2001/2002 waren es rund 2,5 Millionen Personen in
Kroatien, Österreich, Rumänien, Serbien, der Slowa-
kei, Slowenien und der Ukraine. Vgl. Nándor Bárdi
u. a. (Hrsg.), Kisebbségi magyar közösségek a 20. szá-
zadban [Ungarische Minderheitengemeinschaften im
20. Jahrhundert], Budapest 2008.

24 Gerhard Seewann, Zwischen Positivismus, Anpas-
sung und Innovation. Deutsche Historiker zur Ge-
schichte Ungarns im 20. Jahrhundert, in: M. Fata
(Anm. 18), S. 192–213, hier S. 200.
25 Vgl. Norbert Spannenberger, Der Volksbund der
Deutschen in Ungarn 1938–1944 unter Horthy und
Hitler, München 2002; Gerhard Seewann, Un-
garndeutsche und Ethnopolitik. A magyarországi né-
metek és az etnopolitika. Ausgewählte Aufsätze. Vá-
logatott tanulmányok, Budapest 2000; Ágnes Tóth,
Migrationen in Ungarn 1945–1948, München 2001.
26 Karl-Heinz Schlarp, Das ungarische Numerus-
clausus-Gesetz von 1920 als erste judenfeindliche Ge-
setzgebung in Europa, in: Konrad Clewing/Oliver Jens
Schmitt (Hrsg.), Südosteuropa. Von vormoderner
Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung.
Festschrift für Edgar Hösch, München 2005, S. 349–
381.
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staatsbürgerliche Loyalität der ungarischen
Minderheiten gegenüber ihren eigenen Hei-
matstaaten zu hinterfragen. 27

Die ungarischen Beziehungsgeschichten
haben sich nach dem Ersten Weltkrieg um
einen gewichtigen inneren Bezug vermehrt. 28

Ungarn verhält sich in seinen Beziehungen zu
den Nachbarstaaten zumeist auch als Mutter-
staat der ungarischen Minderheiten und ver-
sucht, zur Verbesserung ihrer politischen,
rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen
Lage beizutragen, außerdem die Kontakte
zwischen Magyaren diesseits und jenseits der
Staatsgrenzen lebendig und ausbaufähig zu
gestalten. Eine der stärksten Triebfedern die-
ser regionalen Integrationspolitik ist der
Wunsch nach ungarischer Reintegration.
Doch in welchen Formen und mit welchen
Inhalten sollte dieser in Erfüllung gehen?

Recht breit erforscht ist der ungarische Re-
visionismus der Zwischenkriegszeit – vor allem
seine gewaltbereite Art, die an der Seite des
„Dritten Reiches“ auf eine möglichst vollstän-
dige Wiederherstellung Altungarns abzielte
und territorialpolitische Teilerfolge erreichte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Ungarn
auf seinen vormaligen Gebietsstand verklei-
nert und von der zuvor selbst angenommenen
westlichen Zwangsbahn schrittweise in den
aus Moskau verordneten und gelenkten sowje-
tischen Hegemonialblock geleitet. Diese östli-
che Zwangsintegration ordnete die Problema-
tik der nationalen Minderheiten der
internationalistisch-sozialistischen Brüderlich-
keit unter. Sie dauerte bis zu den politischen
Um- und Zusammenbrüchen in Ost-, Ostmit-
tel- und Südosteuropa, die 1991 zur Auflösung
des Warschauer Paktes führten.

So öffnete sich der Weg für eine im 20. Jahr-
hundert erstmals uneingeschränkt demokrati-

sche Außenpolitik Budapests, 29 die in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten die zwischenstaat-
lichen Nachbarschaftsbeziehungen und die
grenzüberschreitenden ungarisch-ungarischen
Kontakte voneinander untrennbar, wiewohl
nicht immer gleichmäßig gewichtet hat. Der
formelle Anschluss an westeuropäische Struk-
turen, ihre im internationalen Kontext angesie-
delte dritte Priorität, gipfelte 1999 und 2004 im
Beitritt zur NATO beziehungsweise zur
Europäischen Union.

Die ungarischen Regierungen sind seit 1989
durch die novellierte Staatsverfassung von
1949 verpflichtet, für „das Schicksal der außer-
halb der Grenzen“ der Republik Ungarn le-
benden Magyaren Verantwortung zu tragen
und „zur Pflege von deren Beziehungen zu
Ungarn“ beizutragen. 30 Dieser Fürsorge liegt
das Grundprinzip zugrunde, dass besagtes
„Schicksal“ dort zu meistern sei, wo die unga-
rischen Minderheitsgemeinschaften siedeln.

Die heutigen gesamtungarischen Integrati-
onsbemühungen zielen im Gegensatz zur Zwi-
schenkriegs- und Weltkriegszeit nicht auf terri-
torialpolitische und völkerrechtliche Umwäl-
zungen ab. Ihre Wortführer wünschen für die
Gemeinschaften jenseits der Landesgrenzen, an
europäische Beispiele angelehnt, den Lösungs-
ansatz der innerstaatlichen Autonomie. Einhel-
lig vertreten sie den politisch maßgeblichen
Standpunkt, dass Selbstverwaltungsrechte nicht
die Assimilation, sehr wohl aber die Integration
der Minderheitsmagyaren in ihre Heimatstaa-
ten zu fördern haben. Zudem sollen sie die
grenzüberschreitenden Kontakte in Wirtschaft,
Kultur und Verwaltung auch zwischen territo-
rialen Untereinheiten begünstigen. Welche
Chancen letztere Art der Kooperation verheißt
und auf welche Hindernisse sie stößt, zeigt
exemplarisch das ungarisch-rumänisch-serbi-
sche Netzwerk im Rahmen der Euroregion
Donau-Kreisch-Marosch-Theiß. 31

27 Für die Zwischenkriegszeit Gerhard Seewann, Un-
garische und deutsche Minderheiten im Donau-Kar-
patenbecken 1918–1980: Ein typologischer Vergleich
ihrer Entwicklung, in: Edgar Hösch/Gerhard Seewann
(Hrsg.), Aspekte ethnischer Identität, München 1991,
S. 395–409; Peter Haslinger/Joachim von Puttkamer
(Hrsg.), Staat, Loyalität und Minderheiten in Ost-
mittel- und Südosteuropa 1918–1941, München 2007.
28 Vgl. Nándor Bárdi, Tény és való. A budapesti kor-
mányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattör-
ténete. Problémakatalógus [Fakt und Wirklichkeit. Die
Geschichte der Beziehungen zwischen den Budapester
Regierungen und den Magyaren jenseits der Grenzen],
Pozsony 2004.

29 Vgl. Ralf Thomas Göllner, Die Europapolitik Un-
garns von 1990 bis 1994. Westintegration, mittel-
europäische regionale Kooperation und Minder-
heitenfrage, München 2001; Wolfgang Zellner/Pál
Dunay, Ungarns Außenpolitik 1990–1997, Baden-Ba-
den 1998.
30 A Magyar Köztársaság alkotmánya [Die Verfassung
der Republik Ungarn], 23. 10. 1989, Kapitel I, § 6, Ab-
satz 3; http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid
=94900020.TV (25. 5. 2009).
31 Vgl. Ralf Thomas Göllner, Die Euroregion Donau-
Kreisch-Marosch-Theiß. Grenzüberschreitende Netz-
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Der ungarisch-ungarischen Kontaktebene
lässt sich das internationale Feld der europäi-
schen Bündnisse und Gegenbündnisse sowie
der verschiedenen Gestalten der europäischen
Idee hinzugesellen: im außenpolitisch-diplo-
matischen Rahmen sowie unterhalb der staat-
lichen Sphäre, im Bereich der gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und kulturellen
Kooperationen oder Konflikte. Eine Schlüs-
selfrage ist in beiden Fällen, ob es Denkgebil-
de gab und gibt, welche die Möglichkeiten
einer Integration von Nationen beziehungs-
weise Nationsteilen nicht – oder nicht aus-
schließlich – aus dem Dogma des zentralisier-
ten und homogenisierten Einheitsstaates auf-
werfen, und wie sich die ungarischen sowie
nichtungarischen Träger der Beziehungssys-
teme diesen gegenüber verhalten.

Von den Phasen des immer länger werdenden
20. Jahrhunderts bietet der Postkommunismus
das reichste Material für diesen Forschungsan-
satz. In europapolitischer Reichweite schlägt er
ein neues Kapitel insbesondere in den unga-
risch-deutschen Beziehungsgeschichten auf.
Eine übliche Lesart erschließt deren abstoßen-
den Tiefpunkt, weil sie ihren historischen Hori-
zont auf die Waffenbruderschaft im Zweiten
Weltkrieg eingrenzt. 32 Nachdem Ungarn mit
der risikoreichen Öffnung seiner Westgrenze
im September 1989 zum Fall des Eisernen Vor-
hangs beigetragen und mit diesem Schritt seines
beginnenden Systemwandels eine entscheiden-
de Rolle im Vorlauf zum Sturz des SED-
Regimes sowie zur deutschen Wiedervereini-
gung wahrgenommen hatte, 33 orientiert es sich
in seinen internationalen Beziehungen westli-
cher Richtung erneut an Deutschland, das
diese Annäherung mit eigenen Initiativen zur
bilateralen Kooperation erwidert. Diesmal
haben sich beide Seiten aber nicht für, sondern
gegen eine Diktatur verbündet: Sie sind Part-
ner im Sieg der freiheitlichen Ordnung über
das kommunistische Unrechtsregime gewor-

den. Entsprechend der föderalistischen Staats-
form Deutschlands verhandelt die ungarische
Regierung ihre politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Anliegen regelmäßig auch mit
einzelnen Landesregierungen. Dabei nimmt
Bayern in der Reihe der Donau-Anrainerstaa-
ten einen hervorragenden Platz ein. Als vor
zwanzig Jahren die ungarisch-deutschen Bezie-
hungen einem hoffnungsträchtigen Höhepunkt
zutrieben, kehrte die Vergangenheit allenfalls
mit der Tradition der Westintegration Ungarns
zurück, die um die erste Jahrtausendwende
herum unter süddeutscher Einwirkung be-
gründet worden war.

Die heutige Partnerschaft Ungarns und
Deutschlands tragen zwei Verlierer der beiden
Weltkriege. Der jüngste Systemwandel hat der
deutschen Seite die Einheit in der Freiheit von
Staat und Nation, Ungarn hingegen nur die
Freiheit in der – weiter bestehenden – Zerglie-
derung der Nation gebracht. Ungarische Füh-
rungsgruppen haben die volle Selbstbestim-
mung weder eingefordert noch an ihrem Ver-
zicht auf Grenzveränderungen zu eigenen
Gunsten je gerüttelt.

Diese Selbstbeschränkung weckt gerade
angesichts ihrer Tragweite und Beständigkeit,
aber auch wegen der beigesellten Ausgleichs-
option bisweilen Misstrauen. Die wohlmei-
nende Öffentlichkeit wird nachvollziehen,
welche Bürde auf der ungarischen Suche nach
Alternativen zur Allmacht der Nationalstaa-
ten lastet, wenn die Kritik am Ethnozentris-
mus anderer Nationen bei gleichzeitiger Be-
tonung der grenzübergreifenden Zusammen-
gehörigkeit aller Magyaren auf Redlichkeit
und Glaubwürdigkeit hin geprüft wird. Die
Nachbarschafts- und Europapolitik Buda-
pests und der ungarischen Minderheitspartei-
en darf sich auch zukünftig nicht damit be-
gnügen, dass sie die gesamtungarische Inte-
grationsstrategie mit demokratischen und
pluralistischen Prinzipien in Einklang bringt
und notfalls vor nationalistischen Missbräu-
chen schützt. Sie muss diese Harmonie den
nahen und entfernteren Nachbarn in Europa
auch nachweisen.

werke als regionalpolitische Entwicklungsstrategie im
europäischen Kontext, in: Ungarn-Jahrbuch, 29 (2008)
[i. E.].
32 Vgl. Gerhard Seewann, Deutsch-ungarische Bezie-
hungen 1918 bis 1944. Verbündete in Niederlage und
Revision, in: Haus der Geschichte Baden-Württem-
berg/Kulturinstitut der Republik Ungarn (Hrsg.), Un-
garn und Deutschland. Eine besondere Beziehung,
Tübingen 2002, S. 135–150.
33 Vgl. Andreas Oplatka, Der erste Riss in der Mauer.
September 1989 – Ungarn öffnet die Grenze, Wien
2009.
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